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Revier- und Jagdpraxis 

Jagdzeitverlängerung auf männliches Rehwild? 

Jagdliches Annutszeugnis 
Heiß diskutiert wird momen
tan die vor allem von forstli
cher Seite vorgetragene For
derung nach einer Verlänge
rung der Jagdzeit auf Reh
böcke bis zum 31. 12. eines 
;eden Jahres. Der ehemalige 
Vorsitzende des Ausschusses 
Wildtier und Umwelt im 
Bayerischen Landes;agdver
band und Mitglied des 
DJV-Niederwildausschusses, 
Friedrich-Karl v. Eggeling, 
referierte dazu anläßlich 
der Landestagung des BJV. 

Nach der Bundesverordnung 
zu den Jagdzeiten vom 2. 

April 1977 wird Rehwild wie 
folgt bejagt: Böcke 16.5. bis 15. 
10.: Ricken I. 9. bis 31. 1.; 
Schmalrchc 16. 5. bis 31. 1.; 
Kitzc I. 9. bis 28. 2. 

Die Ländcr haben zum Teil 
geringfügige Änderungen, also 

Kürzungen , beschlossen. Dics 
betrifft insbesondere Kitze, für 
die im allgcmeinen die Jagdzeit 
am 31. I. endct. 

Im Raum der EG, in der cs 
frühcr odcr splitcr zu Harmoni
sierllngcn dcr Jagdzciten kom
mcn kann, licgcn mir die Datcn 
für Däncmark, Norwcgen, die 
Nicdcrlande und Großbritan
nien vor, für sonstigc curopäi
schc Staaten dic Schonzeitcn 
aus Schweden. Östcrreich , Po
Icn, Rumänicn sowic dcr 
Tschcchischcn Rcpublik. 

Hicrnach wird dic Jagd auf 
Rchböcke in dicscn Uindcrn 
zwischcn dcm I. 4. (Großhri
tannien) und dcm 21. 8. (Nor
wegcn). mcist abcr am 15 . 5. 
bcgonncn und cndct zwischcn 
dcm 30. 9. (Polcn) und dem 31. 
12. (Dlincmark), in dcr Rcgel 
abcr zwischcn dcm I. 10. und 
dcm 15 . 10. 

Für wciblichcs Wild geht im 
EG-Raum dic Jagd zwischen 
dcm I. 9. und dcm t. 10. auf 
und endet zwischen dem 23. 12. 
und dem 28. 2. Im Nicht-EG-

Raum licgen dic Verhältnisse 
ähnlich. Lediglich in dcn Nie
dcrlandcn wird auf wcihlichcs 
Rchwild vom I. I. bis zum 
15. 3. gcjagt. 

Es ist festzustellcn, daß allgc
mcin Rchwild die absolut kür-
7cstc Schon7cit aller Schalcn
wildartcn ausgcnommcn 
Schwarzwild - hat. Es wird bci 
uns vorn 16. 5. bis zum 28. 2. 
bejagt, somit übcr 9 1/2 Mona
tc lang. Damit hat es nur 2 1/2 
Monatc Schonzcit. 

Dic üblichstc Jagdarl ist in 
Millcleuropa dcr Ansitz, in 
England und Skandinavicn dic 
Pürsch. dic bci uns nur relativ 
gcringc Bcdcutung hat. In 'dcr 
Schwciz und in Skandinavicn 
kommt dic Drückjagd mit nic
dcrHiufigcn Hundcn und wcni
gcn Trcibcrn hinzu. 

Dic Jagd mit dcr Kugclwaffc 
ist mit Ausnahme der Schwci7. 
Schwcdcns und Großbritan
nicns überall vorgeschricbcn; 
dic .Jagd auf den Bock wird 
allgemein mit der Kugelwaffc 
ausgeübt - auch dort, wo sic 

nicht ausdrücklich vorgcschric
hcn ist. 

Dic Diskus~ion in Dcutsch
land gcht dartun. oh cs fiir dic 
Bejagung dc~ Rchwilde~ sinn
voll und effektiv sci. die Jagd auf 
dcn Rehhock his zum 31 . 12. 
eines jcden Jahres zu \'crliin
gern. Hauptgrund für die~e 

Uhcrlegungen ist dic zuneh
mcnde Zahl von Drückjagdcn 
im Späthcrbst. bci dcncn die 
Erlcgung von Böckcn untcrsagt 
ist, wcnn dicsc .Jagdcn nach dcm 
15. 10. stattfindcn. Einc rccht~

widrigc Erlcgung stellt cincn 
Straftathestand dar und kann 
(It. ~ 38 BJG) mit Freihcits~tra 

fc bi~ zu flinf Jahren gcahndct 
wcrden. Da Böckc nach dem 
15. 10. h1iufig hereits abgewor
fcn habcn. ist eine Verwcch<;
lung mit weiblichcm Wild gele
gcntlich gcgebcn. Ein solchcr 
Irrtum kann al~o zu schwerwic
gcnden Folgcn führcn. 

Reduktion nur aur 
Driic~iagden ß1(;glich? 

Es wird dahingehcnd mgulllcn
ticrt, daß allein die Durchfüh
rung von Drückjagden auf Reh
wild die gchotene Vel'lllindc
rung des Bestandcs garanticrc, 
insbcsondere in zusammcnhHn
gen den Waldgcbieten. Dort sci 
wcgen der durch Jagd- und 
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Freizeitdruck ungewöhnlich 
gewachsenen Heimlichkeit dic
ser Wildart eine ausreichende 
Bejagung nach jetziger Geset
zeslage nicht mehr gewährlei
stet. Aus den nun einmal gege
henen Tltt~achen, daß Rehwild 
hei Drückjagden dem Schlitzen 
häufig flüchtig käme, sei die 
Folge herzuleiten, daß beim 
Ansprechen Fehler gemacht 
würden. insbesondere dann. 
wenn die Böcke bereits abge
worfen hätten. 

Diesem Gedankengang kann 
ich nicht folgen. 

In der Schweiz, wo die Aus
übung der Drückjagd eine gro
ße und alte Tradition hat, wo 
selbst auch der Schrotschuß auf 
Rehwild eine gewisse Tradition 
hat, scheint es durchaus mög
lich zu sein, gerecht anzuspre
chen. also Verwechslungen zu 
vermeiden. und dennoch effek
tiv zu jagen. In den Patentkan
tonen. in denen die Jagd auf 
weibliches Rehwild fast aus
schließlich im Wege der Drück
jagd mit niederHiufigen Hun
den durchgeführt wird, ist die 
Strafbewehrung bei wider
rechtlichem Bockabschuß ähn
lich hoch wie bei uns. Trotzdem 
wird kaum einmal ein Jäger 
stramillig. Und das bei einer 
Überwachung durch die ange
stellten Kantonsjagdorgane. 

die bei uns unvorstellbar wlire. 
Es scheint mir so zu sein, daß 

es nicht die Drückjagd auf Rehe 
an sich ist, die zu Jagdrechtsver
stößen führen muß. Vielmehr 
sind es I'vHingel der fachlichen, 
der handwerklichen Au~bildung 
der Jliger sowie auch Mlingcl in 
der Art der Durchführung der 
Drückjagden. die zu Verwechs
lungen von Bock und Ricke füh 
ren und damit zur möglichen 
Strafflilligkeit. Es ist die Über
betonung des Theoretischen, 
vor allem an den forstlichen Fa
kultliten, aber auch in den Jli
gerkursen des Jagdverbandes, 
und das Versagen in der prakti
schen Ausbildung der jungen 
Forstbeamten und Jäger, die zu 
den genannten Forderungen 
führen. die ich als Kapitulation 
des Jagdhandwerkes vor dem 
lhgesgeschrei bezeichnen 
möchte. 

Betrachten wir die Forderun
gen auf Verlängerung der Jagd-
7eit auf Rehböcke von der wild
biologischen Seite, so kommen 
wir zu einigermaßen verbliif
fenden, jedenfalls aber hesorg
niserregenden Resultaten. 

In einer Reihe von Revieren 
mit zusammen rund 12000 
Hektar Rehwildjagdfläche ha
be ich im vergangenen Jahr die 
Strecken- und Altersangaben 
der erlegten Böcke ausgewer-
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tet. Es hat sich dabei folgendes 
gezeigt: 

Nach der generellen. erhebli
chen Abschußerhöhung seit 
dem Jahre 1988 hat sich das 
Durehschnittsalter der erlegten 
Böcke wie folgt entwickelt: 
1989 = 4.3 Jahre, 1990 = 2,43 
Jahre, 1991 = 2,12 Jahre und 
1992 = 1,95 Jahre. Hier zeigt 
sich deutlich eine völlige Desta
bilisierung des Bestandes, das 
fast völlige Verschwinden der 
für die Population wichtigen 
Altersklasse. 

Im Vergleich hierzu betrug 
das Durchschnittsalter einer 
ostsächsischen . bisher fast un
bejagten Population 3,36 Jah
re, wobei versuchshalber über 
die Zeit vom 16.5. bis 15.8. alle 
gesehenen Böcke erlegt wur
den. Man kann davon ausge
hen, daß dieses Durchschnitts
alter in etwa dem Normalzu
stand entspricht und eine stabi
le Population anzeigt. 

In einer stark bejagten Popu
lation zeigt die Erfahrung. daß 
die lilteren Böcke zuerst heim
lich werden und deshalb mehr 
von ihnen vorhanden sind, als 
es das Jagdergebnis anzeigt. 
Das echte Durchschnittsalter 
liegt also ein wenig höher, als es 
die Streckenstatistik ausweist. 

Wird nun aber über die bis
her geltende Jagdzeit auf Bök-

Auch auf einer 
Orück;agd darf erst 
geschossen werden, 
wenn genau ange
sprochen wurde. 
Wer männliches mit 
weiblichem Rehwild 
verwechselt, kann 
In anderer Situation 
auch die Ricke nicht 
vom Rotkalb unter
scheiden ••• 
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ke mehr oder weniger unbe
kümmert weitergejagt. insbe
sondere im Wege der Drück
jagd mit Hunden, so kommt 
aueh von diesen heimlichen, äl
teren Böcken zwangsweise ein 
Teil zur Strecke. wodurch sich 
hinnen kurzem der Altersklas
senaufbau weiter zur Jugend 
hin verschiebt, womit die De
stabilisierung weiter forciert 
wird. In Fällen wie dem geschil
derten mit einem Durch
schnittsalter von nur noch 1.95 
Jahren kann mit Recht behaup
tet werden, daß hier die Forde
rung des Jagdgesetzes auf einen 
,.gesunden" Wildbestand er
heblich verletzt wurde. Werden 
hier noch zuslitzliche Drückjag
den angesetzt. so wird schnell 
die tragende Altersklasse ver
schwunden sein. 

Ich komme zu dem Sehluß. 
daß die Verlängerung der Jagd
zeit auf Böcke wildbiologisch 
schlidlieh ist. Sie ist darUher 
hinaus auch unnötig. da Inter
vall- und Schwerpunkt jagd in 
der gesetzlich vorgeschriebe
nen Jagdzeit ausreichend Gele
genheit bieten, den Rehwildhe
stand 7U regulieren. Die Forde
rung auf Verlängerung der 
Jagdzeit auf Böcke über den 15. 
Oktoher hinaus stellt ein Ar
mutszeugnis für die Ausübung 
des Jagdhandwerkes dar. 

Wenn überhaupt von einer 
Verlinderung der Jagdzeiten 
auf Rehe gesprochen werden 
soll, so wäre zu diskutieren. oh 
man die Jagdzeit auf Böcke und 
Schmalrehe um vier Wochen 
vorverlegen sollte. dafür das 
Ende der Jagdzeit generell um 
mindestens vier Wochen vor
verlegt, um dem Wild im Win
terhalbjahr Ruhe vor überfliis
sigem Jagddruck zu verschaf
fen, der gerade dann zu einer 
Verschlirfung der Wald<;cha
denssituation fUhren kann. 

Um aher hier zu brauchbaren 
Ergebnissen zu kommen. wHre 
vorher eingehende wildbiologi
sche Forschung in bezug auf 
.Jagdzeit, Jagddruck und Wild
verbiß nOlwendig. Wir .JHger 
wie auch der Gesetzgeber soll
ten uns hUten, ohne au<;rei· 
chende Grundlagenforschung 
Fakten zu schaffen. die sich 
dann spliter als sehHdlich fiir 
Wild oder Wald oder heides 
7eigen. 0 
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